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Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1 und  

§ 315a Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs (HGB)  

___________________________________________________________________ 
 

Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 9.664.053,86 ist in 3.780.000 

nennwertlose Namensaktien (Stückaktien) eingeteilt. Mit allen Aktien der Gesellschaft sind 

die gleichen Rechte und Pflichten verbunden, die sich aus den gesetzlichen Vorschriften und 

der Satzung ergeben.  

 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen 

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, sind dem 

Vorstand nicht bekannt.  

 

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die zehn Prozent der Stimmrechte 

überschreiten 

 

Am gezeichneten Kapital sind Herr Christoph Schweizer wohnhaft in Schramberg, Herr LK 

Wu, wohnhaft in Kunshan/China, dem die Stimmrechte der WUS International Company 

Limited mit Sitz in Tsuen Wan, New Territories/Hong Kong sowie die WUS Printed Circuit 

Co., Ltd. mit Sitz in Kaohsiung/Taiwan, der die Stimmrechte der WUS Group Holding Co., 

Ltd., mit Sitz in Tortola/British Virgin Island, zuzurechnen sind, mit jeweils mehr als zehn 

Prozent beteiligt. 

 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen 

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, existieren nicht.  

 

Art der Stimmrechtskontrolle bei Mitarbeiterbeteiligung 

Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder vergleichbare Gestaltungen, bei denen Arbeitnehmer 

am Kapital beteiligt sind, ohne ihre Kontrollrechte unmittelbar auszuüben, liegen nicht vor.  

 

Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und 

Abberufung von Vorstandsmitgliedern und über die Änderung der Satzung 

Die Regelungen über die Ernennung und Abberufung der Vorstandsmitglieder sind in den 

§§ 84 und 85 des Aktiengesetzes und in § 5 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt 

festgelegt: Die Bestimmung der Anzahl und die Bestellung der Vorstandsmitglieder sowie der 

Widerruf der Bestellung erfolgen durch den Aufsichtsrat, ebenso die Ernennung eines 

Mitglieds des Vorstands zum Vorstandsvorsitzenden. Es können stellvertretende 

Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

 



Die Voraussetzungen einer Änderung der Satzung sind in §§ 179 bis 181 Aktiengesetz und 

in § 17 Abs. 2 der Satzung geregelt. Die Befugnis zu Änderungen und Ergänzungen der 

Satzung, die nur die Fassung betreffen, hat die Hauptversammlung dem Aufsichtsrat 

übertragen (vgl. § 12 der Satzung).  

 

Befugnisse des Vorstands zur Aktienausgabe und zum Aktienrückkauf 

Genehmigtes Kapital 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der 

Gesellschaft bis zum 30. Juni 2021 um bis zu insgesamt EUR 4.832.026,93 gegen Bar- oder 

Sacheinlagen durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer, auf den Namen lautender 

Stamm- oder Vorzugsaktien (Stückaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die 

Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei mehrmaliger Ausgabe von Vorzugsaktien weitere 

Vorzugsaktien (mit oder ohne Stimmrecht) auszugeben, die den früher ausgegebenen 

Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen 

oder gleichstehen. Die neuen Aktien sind grundsätzlich den Aktionären zum Bezug 

anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre unter den Bedingungen des Beschlusses der Hauptversammlung 

vom 1. Juli 2016 auszuschließen. 

 

Von den vorstehend genannten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der 

Vorstand insgesamt nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige 

Betrag der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 20 Prozent 

des Grundkapitals nicht überschreitet (20 Prozent-Grenze), und zwar weder im Zeitpunkt der 

Beschlussfassung über diese Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung. Sofern 

während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals bis zu seiner Ausnutzung von anderen 

Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur 

Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm 

verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies 

auf die vorstehend genannte 20 Prozent-Grenze anzurechnen. 

 

Wandelschuldverschreibungen u. a., Bedingtes Kapital 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. Juni 2021 auf 

den Inhaber oder auf den Namen lautende Wandelschuldverschreibungen, 

Optionsschuldverschreibungen, Genussrechte, Gewinnschuldverschreibungen oder 

Kombinationen dieser Instrumente (zusammen "Schuldverschreibungen") mit oder ohne 

Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag bis zu EUR 35.000.000,00 zu begeben und den 

Inhabern bzw. Gläubigern von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen Wandlungs- 

oder Optionsrechte auf neue, auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft mit 

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt bis zu EUR 4.832.026,93 zu 

gewähren. Die Ausgabe kann auch gegen Sacheinlagen erfolgen. Den Aktionären steht 

grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats unter bestimmten Bedingungen das Bezugsrecht auszuschließen.  

 

Jede Ausgabe von Schuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts darf unter 

der vorgenannten Ermächtigung nur erfolgen, wenn der auf die Summe der neuen Aktien, 



die aufgrund einer solchen Schuldverschreibung auszugeben sind, entfallende rechnerische 

Anteil des Grundkapitals 20 Prozent des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder 

im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 

Ausübung der Ermächtigung. Auf diese Grenze werden Aktien, die während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung aufgrund einer anderen Ermächtigung unter Ausschluss des 

Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden oder auszugeben sind, angerechnet.  

 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 4.832.026,93 durch Ausgabe von bis 

zu 1.890.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. 

Gläubiger von Wandlungs- oder Optionsrechten oder die zur Wandlung Verpflichteten aus 

Schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft aufgrund 

des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 

2021 ausgegeben werden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch machen 

oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger ausgegebener 

Schuldverschreibungen mit Wandlungspflicht ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen oder soweit 

die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen 

Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren und soweit nicht eigene Aktien oder 

andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien 

erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses in 

den Schuldverschreibungs-/Optionsbedingungen jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder 

Optionspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 

durch Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, durch die Erfüllung von 

Wandlungspflichten oder durch die Ausübung von Andienungsrechten entstehen, am 

Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festsetzen. 

 

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und deren Verwendung  

Die Gesellschaft ist ermächtigt, bis zum 30. Juni 2021 eigene Aktien bis zu insgesamt 

10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung vorhandenen Grundkapitals von 

EUR 9.664.053,86 oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung 

der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Dabei dürfen auf die aufgrund 

dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, die 

die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß §§ 71 ff. AktG 

zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10 Prozent des jeweiligen Grundkapitals 

der Gesellschaft entfallen. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zwecke 

des Handels in eigenen Aktien genutzt werden; im Übrigen liegt die Bestimmung des 

Erwerbszwecks im Ermessen des Vorstands. Der Erwerb der Aktien erfolgt nach Wahl des 

Vorstands über die Börse, mittels eines an sämtliche Aktionäre der Gesellschaft gerichteten 

öffentlichen Kaufangebots oder mittels einer öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur 

Abgabe von Verkaufsangeboten. Weitere Einzelheiten sind in der öffentlich zugänglichen 

Einladung zur Hauptversammlung 2016 unter 

www.schweizer.ag/de/investorrelations/hauptversammlung.html beschrieben.  

 

 



Wesentliche Vereinbarungen für den Fall eines Kontrollwechsels   

Die Bedingungen für den Fall eines Kontrollwechsels sind in einzelnen Kreditverträgen 

unterschiedlich ausgestaltet. Verträge mit einem Gesamtvolumen von EUR 4,5 Millionen 

sehen ein außerordentliches Kündigungsrecht vor, wenn eine oder mehrere Personen, die 

im Sinne des § 2 Abs. 5 des WpÜG gemeinsam handeln, zu irgendeiner Zeit direkt oder 

indirekt mehr als 50 Prozent der Stimmrechte zukünftig erwerben oder halten werden.  

 

Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft 

Im Fall der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels 

haben die Vorstandsmitglieder einen dienstvertraglichen Anspruch auf Zahlung einer 

Abgeltungs- und Abfindungsleistung, die auf drei Jahresvergütungen begrenzt ist. Bei der 

Berechnung der maßgeblichen Jahresvergütung wird auf den Durchschnitt der 

Gesamtvergütung der letzten drei Geschäftsjahre vor dem Ausscheiden abgestellt.  

 

 

Schramberg, im Mai 2020 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 


